Wesentliche Anderungen Seite 1 8§ 31

Fassung vom 20.11.2009

Rz. 31.14b: Folgeanderung aufgrund ungerundeter Sanktionsbe-
trage

Rz. 31.23 gestrichen (Ubergangsregelung ist nicht mehr relevant)
Anlage 1: Beispiele aktualisiert

Anlage 3: Minderungsbetrdge ungerundet

Anlage 4: Berechnung fir 90 und 80 Prozent Regelleistung er-
ganzt.

Fassung vom 20.10.2009

Rz. 31.16, Rz. 31.17 und Rz. 31.19: Folgeanderung (Beispiel) der
Weisung, dass wegen Weigerung, eine Eingliederungsvereinba-
rung abzuschlieRen, keine Sanktion mehr festzustellen ist (siehe
Rz. 31.6a).

Rz. 31.24: Die Milderung einer Sanktion gem. § 31 Abs. 3 Satz 5
ist bereits moglich, wenn der Hilfebedlrftige sich bereit erklart,
kiinftig seinen Pflichten nachzukommen. Es ist nicht erforderlich,
dass die Pflichtverletzung geheilt werden kann.

Rz. 31.28: In einer Anhdrung sind erganzende Sachleistungen an-
zubieten.

Geanderte Rechtsauffassung: bei der Ermessensentscheidung
Uber die Gewahrung ergdnzender Sachleistungen sind die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse zu berlcksichtigen.

Rz. 31.31: Auslibung des Ermessens nach § 31 Abs. 3 Satz 7.
Rz. 31.37: Klarstellung, dass Ablehnung einer MaRnahme zur Be-
ruflichen Eingliederung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe ¢
zu sanktionieren ist, wenn MaRnahme in einer EinV ausreichend
konkretisiert ist. Streichung des letzten Aufzahlungspunktes, da
Sachverhalt bereits in Absatz 2 beschrieben ist.

Rz. 31.43: Gewahrung von erganzenden Sachleistungen fur unter
25jahrige in entsprechender Anwendung des Kapitel 3.3.

Rz. 31.47: Milderung einer Sanktion wie bei tGber 25jahrigen (siehe
Rz. 31.24) mdglich.

Anlage 4 (neu): Ergénzende Sachleistungen.

Fassung vom 20.08.2009

Rz. 31.27: Héhe des Gutscheinbetrags an die Regelsatzerhéhung
zum 01.07.09 angepasst.

Rz. 31.30: Anpassung an geanderte Rechtsgrundlage in § 26.
Anlage 3: Anpassung an erhéhte Regelleistung.

Fassung vom 20.04.2009

Rz. 31.14a: Unzulassigkeit von ,Bettlagerigkeitsbescheinigungen®.
Rz. 31.30: Kein Verweis auf Leistungen der Krankenhilfe nach
dem SGB XiIlI.

Rz. 31.39: Klarstellung, dass bei Pflichtverletzungen nach Abs. 4
keine Rechtsfolgenbelehrung erforderlich ist.
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§31

Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes Il und des
befristeten Zuschlages

(1) Das Arbeitslosengeld Il wird unter Wegfall des Zuschlags nach
§ 24 in einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der fur den erwerbs-
fahigen Hilfebedirftigen nach § 20 mafRgebenden Regelleistung
abgesenkt, wenn

1. der erwerbsfahige Hilfebedurftige sich trotz Belehrung tber die
Rechtsfolgen weigert,

a) eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung ab-
zuschlieRen’,

b) in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten
zu erfullen, insbesondere in ausreichendem Umfang Ei-
genbemihungen nachzuweisen,

¢) eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegen-
heit, eine mit einem Beschaftigungszuschuss nach § 16a
geforderte Arbeit, ein zumutbares Angebot nach § 15a oder
eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbar-
te MaRnahme aufzunehmen oder fortzufithren, oder

d) zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 auszufiihren,

2. der erwerbsfahige Hilfebedirftige trotz Belehrung Uber die
Rechtsfolgen eine zumutbare MaRnahme zur Eingliederung in Ar-
beit abgebrochen oder Anlass flr den Abbruch gegeben hat.

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfahige Hilfebedirftige einen wich-
tigen Grund fur sein Verhalten nachweist.

(2) Kommt der erwerbsfahige Hilfebedurftige trotz schriftlicher Be-
lehrung Uber die Rechtsfolgen einer Aufforderung des zustandigen
Tragers, sich bei ihr zu melden oder bei einem &arztlichen oder
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach
und weist er keinen wichtigen Grund fiir sein Verhalten nach, wird
das Arbeitslosengeld Il unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in
einer ersten Stufe um 10 vom Hundert der flr den erwerbsfahigen
Hilfebedurftigen nach § 20 malRgebenden Regelleistung abge-
senkt.

(3) Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1
wird das Arbeitslosengeld || um 60 vom Hundert der fiir den er-
werbsfahigen Hilfebedurftigen nach § 20 maligebenden Regelleis-
tung gemindert. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung

! Pflichtverletzungen nach Buchstabe a) sind nicht mehr zu sanktionieren. Die Eingliederungsverein-
barung ist als Verwaltungsakt zu erlassen.
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nach Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld Il um 100 vom Hundert
gemindert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird
das Arbeitslosengeld Il um den Vomhundertsatz gemindert, der
sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsat-
zes und dem der jeweils vorangegangenen Absenkung nach Ab-
satz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Eine wiederhol-
te Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorange-
gangenen Sanktionszeitraums langer als ein Jahr zurtckliegt. Bei
Minderung des Arbeitslosengeldes Il nach Satz 2 kann der Trager
unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls die Minde-
rung auf 60 vom Hundert der fur den erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen nach § 20 maRRgebenden Regelleistung begrenzen, wenn der
erwerbsfahige Hilfebedirftige sich nachtraglich bereit erklart, sei-
nen Pflichten nachzukommen. Bei einer Minderung des Arbeitslo-
sengeldes Il um mehr als 30 vom Hundert der nach § 20 malge-
benden Regelleistung kann der zustandige Trager in angemesse-
nem Umfang ergénzende Sachleistungen oder geldwerte Leistun-
gen erbringen. Der zustandige Trager soll Leistungen nach Satz 6
erbringen, wenn der Hilfebedurftige mit minderjahrigen Kindern in
Bedarfsgemeinschaft lebt.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend

1. bei einem erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, der nach Vollendung
des 18. Lebensjahres sein Einkommen oder Vermdgen in der Ab-
sicht vermindert hat, die Voraussetzungen fur die Gewahrung oder
Erhéhung des Arbeitslosengeldes Il herbeizuflhren,

2. bei einem erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, der trotz Belehrung
Uber die Rechtsfolgen sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt,

3. bei einem erwerbsfahigen Hilfebedurftigen,

a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erlo-
schen ist, weil die Agentur fur Arbeit den Eintritt einer
Sperrzeit oder das Erldschen des Anspruchs nach den
Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder

b) der die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen
fir den Eintritt einer Sperrzeit erfiillt, die das Ruhen oder
Erlédschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begrin-
den.

(5) Bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, die das 15. Lebensjahr,
jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, wird das
Arbeitslosengeld Il unter den in den Absatzen 1 und 4 genannten
Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 22 beschrankt; die
nach § 22 Abs. 1 angemessenen Kosten flr Unterkunft und Hei-
zung sollen an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte
gezahlt werden. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1
oder 4 wird das Arbeitslosengeld Il um 100 vom Hundert gemin-
dert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Ar-
beitslosengeld Il um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus
der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und
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dem der jeweils vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2
zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Absatz 3 Satz 4 gilt
entsprechend. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes Il nach
Satz 2 kann der Trager unter Berlcksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls Leistungen fir Unterkunft und Heizung erbringen, wenn
der erwerbsfahige Hilfebedurftige sich nachtraglich bereit erklart,
seinen Pflichten nachzukommen. Die Agentur fir Arbeit kann Leis-
tungen nach Absatz 3 Satz 6 an den erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen erbringen.

(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des Kalendermo-
nats ein, der auf das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der
die Absenkung oder den Wegfall der Leistung feststellt, folgt; in
den Fallen von Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und
Wegfall mit Beginn der Sperrzeit oder dem Erléschen des An-
spruchs nach dem Dritten Buch ein. Absenkung und Wegfall dau-
ern drei Monate. Bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, die das 15.
Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet ha-
ben, kann der Trager die Absenkung und den Wegfall der Regel-
leistung unter Bertlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls auf
sechs Wochen verkilirzen. Wahrend der Absenkung oder des
Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch auf ergédnzende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwdlften Buches.

§ 69

Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung fur Arbeitsu-
chende

..

(2) § 31 Abs. 3 Satz 1 bis 4 und Abs. 5 Satz 2 bis 4 gelten mit der
Maligabe, dass Pflichtverletzungen vor dem 1. Januar 2007 keine
Berlcksichtigung finden.
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§31

Allgemeines

(1) Dem in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns entsprechend
soll der erwerbsfahige Hilfebedurftige verpflichtet werden, konkrete
Schritte zur Behebung seiner Hilfebedurftigkeit zu unternehmen.
Er hat sich nicht nur vorrangig und eigeninitiativ um die Beendi-
gung seiner Erwerbslosigkeit zu bemihen, sondern auch aktiv an
allen MalRnahmen mitzuwirken, die seine Eingliederung unterstit-
zen.

(2) Kommt der erwerbsfahige Hilfebedurftige seinen insoweit be-
stehenden Obliegenheiten ohne wichtigen Grund nicht nach, so
hat dies Sanktionen in Form einer Minderung oder des Wegfalls
der Leistung zur Folge. Gleiches gilt im Falle weiterer Pflichtverlet-
zungen, wie z. B. Ablehnung zumutbarer Arbeit, Abbruch einer
zumutbaren MalRnahme zur Eingliederung sowie Meldeversaum-
nis.

(3) Beispiele zu den finanziellen Auswirkungen der einzelnen
Sanktionen befinden sich in der Anlage 1.

Sanktion mit Absenkung um 30 vom Hundert
Grundsatze

(1) Nach § 31 Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld Il in einer ersten
Stufe um 30 vom Hundert der fur den erwerbsfahigen Hilfebedurf-
tigen nach 8 20 mafRgebenden (ungeminderten) Regelleistung ab-
gesenkt, wenn eine der in den Nummern 1 und 2 genannten
Pflichtverletzungen vorliegt. Die Minderung kann sich auch bereits
bei erster Pflichtverletzung auf die Leistungen nach §§ 21 bis 23
auswirken.

Ist wegen der Anrechnung von Einkommen oder Vermdgen die
gezahlte Regelleistung niedriger als der Minderungsbetrag, sind
daher Differenzbetrage von den Leistungen nach den §§ 21 bis 23
abzusetzen.

(2) Gleichzeitig entfallt der ggf. im Anschluss an den Bezug von
Arbeitslosengeld erbrachte befristete Zuschlag (§ 24).

Diese Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn der erwerbsfahige Hilfe-
bedirftige einen wichtigen Grund fir sein Verhalten nachweist
(siehe Kap. 1.3).

(3) Grundlage fur die Ermittlung des Absenkungsbetrages ist die
am Tag der Entscheidung Uber die Sanktion malRgebende (unge-
minderte) Regelleistung nach § 20. Bezieht der Hilfebedirftige zu
diesem Zeitpunkt kein Arbeitslosengeld Il, so ist auf die Regelleis-
tung zu Beginn des Sanktionszeitraumes (vgl. Kap. 6 Abs. 2) ab-
zustellen. Anderungen in den personlichen Verhéltnissen des Hil-
febedurftigen wahrend des Sanktionszeitraumes (z. B. Wechsel
der Bedarfsgemeinschaft) haben keine Auswirkungen auf die Ho-
he des einmal festgesetzten Kirzungsbetrages. Dies gilt nur dann

Intention
(31.1)

Beispiele
in der
Anlage
(31.2)

Absenkung
nach Abs. 1
(31.3)

Wegfall Zu-
schlag
(31.4)

Malgebende
Regelleistung
(31.5)
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§31

1.2

nicht, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass des Sankti-
onsbescheides das Recht unrichtig angewandt oder von einem
Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist
(§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X).

Fuhrt eine Sanktion zum Wegfall des Anspruchs (§ 31 Abs. 3 Satz
2 oder § 31 Abs. 5 Satz 2) bzw. zur Beschrankung des Anspruchs
auf die Kosten der Unterkunft, kann sich bei einer Anderung der
tatsachlichen Verhaltnisse selbstverstandlich auch die Hohe des
Minderungsbetrages andern.

Beispiel:

EHb, 23 Jahre alt und mit Partner in BG lebend: nach Pflichtverletzung Be-
schrankung des Anspruchs auf Kosten der Unterkunft, d. h. Regelleistung in
Hohe von 323 EUR entfallen.

Auszug der Partnerin grundsatzlich Anspruch auf 100 % Regelleistung (=
359 EUR), die wegen Beschrankung auf Kosten der Unterkunft fir die Dauer
des Sanktionszeitraumes entfallen.

Sanktionstatbestande nach Absatz 1

(1) Mit dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach
§ 15 wird das Sozialrechtsverhaltnis zwischen dem erwerbsfahi-
gen Hilfebedirftigen und dem zustandigen Trager konkretisiert.
Sie enthalt verbindliche Aussagen zum Fordern und Fordern des
Erwerbsféhigen, insbesondere zu den abgesprochenen Leistun-
gen zur Eingliederung in Arbeit und den Mindestanforderungen an
die eigenen Bemuhungen um berufliche Eingliederung nach Art
und Umfang (zu den Voraussetzungen vgl. Hinweise zu § 15).
Soweit der erwerbsfahige Hilfebedurftige diese Auflagen nicht oder
nicht in ausreichendem Mal3e erfiillt, liegt ein Tatbestand des § 31
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b vor.

(2) Bei Weigerung des Hilfebedirftigen, eine Eingliederungsver-
einbarung abzuschlielen, liegt — unabhangig vom Wortlaut des
§ 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a - kein Sanktionstatbestand vor.
Dadurch wird einer gesetzlichen Regelung vorgegriffen, die auf-
grund verschiedener sozialgerichtlicher Entscheidungen vorgese-
hen ist. Bei Nichtzustandekommen einer Eingliederungsvereinba-
rung sind die zu bestimmenden Rechte und Pflichten in einem
Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 1 Satz 6 verbindlich zu regeln.

(3) Von § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b werden auch VerstéRe ge-
gen eine Eingliederungsvereinbarung erfasst, deren Regelungen
nach § 15 Abs. 1 Satz 6 durch Verwaltungsakt bekannt gegeben
wurden. Da dies durch die bisherige Rechtsprechung teilweise an-
ders gesehen wird (z. B. LSG Hessen mit Beschluss vom 9.2.2007
L 7 AS 288/06 ER) sollte bis zu einer gesetzlichen Neuregelung
bei Verstdlen gegen im Verwaltungsakt festgelegte Pflichten —
soweit moglich — nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe b sanktioniert
werden.

(4) In Anbetracht der Verpflichtung, seine Hilfebedurftigkeit zu mi-
nimieren, unterliegt der erwerbsfahige Hilfebedurftige hinsichtlich

Eingliederungs-
vereinbarung/
fehlende Eigen-
bemihungen
(31.6)

Keine Sanktion
bei Weigerung,
eine EinV abzu-
schlieRen
(31.6a)

Verst6l3e gegen
in VA nach § 15
festgelegte
Pflichten
(31.6b)

Zumutbare
Erwerbstatigkeit
(31.7)
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§31

1.3

der Zumutbarkeit einer Erwerbstatigkeit deutlich scharferen Anfor-
derungen als bei dem Versicherungssystem des SGB Il (vgl.
Hinweise zu § 10).

(5) Bei den in § 31 Abs.1 Nummer 1 Buchstabe ¢ genannten Ar-
beitsgelegenheiten handelt es sich um Arbeitsgelegenheiten in der
Entgeltvariante.

Fehlverhalten bei Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schadigung gem. § 16d (Zusatzjob — vgl. Arbeitshilfe AGH) sind
nach § 31 Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe d zu ahnden.

(6) Eine Pflichtverletzung liegt auch vor, wenn sich der Hilfebedirf-
tige weigert, eine mit einem Beschaftigungszuschuss nach § 16e
geforderte Arbeit, ein Sofortangebot nach § 15a oder eine sonstige
in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Mallnahme (z. B.
berufliche Bildungsmalinahme) aufzunehmen oder fortzufiihren.

(7) Ein malRnahmewidriges Verhalten liegt vor, wenn der erwerbs-
fahige Hilfebedirftige den Ablauf der Mallnahme beeintrachtigt,
den Malnahmeerfolg gefahrdet oder sein Verbleib in der Mal3-
nahme dem Trager nicht zugemutet werden kann, weil er z. B.
wiederholt unentschuldigt fehlt oder die Unterrichts- bzw. Be-
triebsordnung grob missachtet.

(8) Eine Sanktion nach § 31 Abs.1 kann nur dann eintreten, wenn
der erwerbsfahige Hilfebedirftige vorher Uber die Rechtsfolgen
belehrt wurde. In der Rechtsfolgenbelehrung ist auch auf die ver-
scharften Folgen wiederholter Pflichtverletzungen hinzuweisen.
Die Belehrung ist zu dokumentieren. Ist diese Voraussetzung bei
Tatbestanden nach § 31 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe c¢ (Fortfihrung
zumutbarer Arbeit) oder Ziffer 2 nicht erfiillt, ist zu prifen, ob ein
Sachverhalt vorliegt, der nach § 144 SGB Ill ohne vorherige
Rechtsfolgenbelehrung zum Eintritt einer Sperrzeit fihren wirde
und damit eine Sanktionierung nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe b
(Sperrzeitfiktion) erfolgen kann (vgl. Kap. 4.2.2).

Beurteilung eines wichtigen Grundes

(1) Der einer Aufnahme oder Beibehaltung der Erwerbstatigkeit
entgegenstehende individuelle Grund des Hilfebedurftigen muss
im Verhaltnis zu den Interessen der Allgemeinheit, die die Leistun-
gen an ihn und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aus Steu-
ermitteln erbringt, besonderes Gewicht haben. Angesichts der be-
stehenden Zumutbarkeitsregelungen (vgl. Kap. 1.2 Abs. 4) ist bei
der Prifung des wichtigen Grundes ein strenger Malstab anzule-
gen. Die Anerkennung eines objektiv wichtigen Grundes ist mithin
nur auf begriindete Einzelfalle zu beschranken. Dies gilt ebenso
bei Tatbestanden nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b. Hat der
Erwerbsfahige eine MalRnahme zur Eingliederung in Arbeit ab-
gebrochen oder Anlass fur den Abbruch gegeben (§ 31 Abs. 1
Nr. 2), richtet sich die Beurteilung der Frage, ob und inwieweit ihm
ein wichtiger Grund flir sein Verhalten zur Seite stand, nach den
Durchfihrungsanweisungen zu § 144 SGB llI.

Arbeitsgelegen-
heiten
(31.8)

Mit BEZ gefdrderte
Arbeit, Sofortan-
gebot, sonst. MaR3-
nahme

(31.8a)

MalRnahme-
widriges
Verhalten
(31.9)

Rechtsfolgen-
belehrung
(31.10)

Wichtiger Grund
(31.112)
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(2) Mit der Regelung des § 31 Absatz 1 Satz 2 wird die Verteilung
der Beweislast fir das Vorliegen eines wichtigen Grundes be-

stimmt. Der Trager hat im Rahmen des Untersuchungsgrundsat- Verteilung der
zes des § 20 SGB X die Umstande nachzuweisen, die in seiner Beweislast
eigenen oder in der Risikosphare des Arbeitgebers liegen (z. B. (31.12)

VerstdlRe des Arbeitsverhaltnisses gegen Gesetze), wahrend der
erwerbsfahige Hilfebedurftige das Beweisrisiko fir Umstande tragt,
die sich aus seiner Sphare oder aus seinem Verantwortungsbe-
reich ergeben (z. B. behauptete Glaubens- und Gewissensgriinde
oder religids-weltanschauliche Bindungen). Die Vorschrift geht da-
von aus, dass es berechtigt ist, dem erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen insoweit eine Nachweispflicht aufzuerlegen, als er sich auf
Tatbestande aus seinem personlichen Bereich beruft, die er leich-
ter nachweisen kann als der Trager. Gleiches gilt, wenn der Hilfe-
bedurftige nachtraglich Griinde geltend macht, fir deren Aufkla-
rung seitens des Tragers mangels entsprechender zeitnaher An-
gaben zunachst kein Anlass bestand.

(3) Im Falle des Aufenthalts in einem Frauenhaus kann im Einzel- Aufenthalt im
fall ein wichtiger Grund vorliegen. Dabei sind die konkreten Um- Frauenhaus
stédnde des Einzelfalls, insb. die seelische Verfassung zu bertck- (31.12a)

sichtigen. Des Weiteren darf die Zielsetzung der Hilfe im Frauen-
haus — insbesondere Gewahrung von Schutz und Zuflucht vor
dem gewalttdtigen Ehemann — durch das Tatigwerden der Leis-
tungstrager nicht gefahrdet werden.

2. Absenkung um 10 vom Hundert

(1) Das Arbeitslosengeld Il wird auch in den in § 31 Abs. 2 ge-

nannten Fallen unter Wegfall des Zuschlages nach § 24 in einer CVZZ?gﬁ%lgnund
ersten Stufe abgesenkt, wenn der erwerbsfahige Hilfebedurftige Abs. 2 '
trotz vorher erfolgter schriftlicher Belehrung Uber die Rechtsfolgen (31 i3)

fur das eingetretene Melde- bzw. Terminversaumnis keinen wich- '
tigen Grund nachweist. Da diese Pflichtverletzungen aber weniger
schwer wiegen als diejenigen nach § 31 Abs. 1, erfolgt hier eine
Absenkung des Arbeitslosengeldes Il in einem ersten Schritt ledig-
lich um 10 vom Hundert der fir den erwerbsfahigen Hilfebeduirfti-
gen mallgebenden (ungeminderten) Regelleistung nach § 20.

Auch hier gilt, dass Differenzbetrage von den Leistungen nach den
§§ 21 bis 23 abzusetzen sind, wenn wegen der Anrechnung von
Einkommen oder Vermdgen die gezahlte Regelleistung niedriger
als der Minderungsbetrag ist.

(2) GemaR § 59 sind die Vorschriften Gber die allgemeine Melde- Allgemeine
pflicht (§ 309 SGB IIl) entsprechend anzuwenden. Meldepflicht

(31.14)

(3) Die Vorlage einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung ist grund- AU-
satzlich als wichtiger Grund anzuerkennen. Es ist nicht zulassig, Bescheinigung
als Nachweis fiir einen wichtigen Grund bei Meldeversdumnissen (31.14a)
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von den Hilfebedurftigen die Vorlage einer sogenannten ,Bettlage-
rigkeitsbescheinigung“ zu verlangen.

(4) Bei kumulativer Verletzung von Pflichten nach Absatz 1 bzw. 4 Kumulative
und Absatz 2 laufen die Minderungen parallel ab, d. h. die Sankti- Pflichtverlet-
onsbetrage werden in Uberschneidungsmonaten addiert. Zung
(31.14b)
Beispiel
Sanktionen von 30 % (wegen Ablehnung Arbeitsangebot) und 20 % (wegen
Meldeversaumnisses) der Regelleistung von 359 EUR ergeben folgende Min-
derungen: 107,70 EUR + 71,80 EUR = 179,50 EUR
3. Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung
(1) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur bei gleichartigen Gleichartigkeit
Pflichtverletzungen vor. Als gleichartig anzusehen sind alle Pflicht- (31.15)
verletzungen nach den Absatzen 1 und 4. Die Pflichtverletzungen
nach Absatz 2 sind gesondert zu betrachten. Gleichartige Pflicht-
verletzungen liegen auch zwischen Pflichtverletzungen nach Abs.
2 und Minderungen des Leistungsbezugs gemal § 31 Abs. 4 Nr. 3
Buchstabe a wegen Eintritts einer Sperrzeit nach § 144 Abs. 1
Satz 2 Nr. 6 SGB Il (Sperrzeit wegen Meldeversaumnis), vor.
Beispiele:
Der eHb gibt seine Beschaftigung ohne wichtigen Grund auf. Sein Anspruch auf E'elsplele
Arbeitslosengeld erlischt damit (AA hat Erléschen mit Bescheid festgestellt) und ur wie-
es tritt eine Sanktion nach Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe a ein. 3 Tage nach Zugang derholte
des Bescheides iiber die Sanktion (mit Rechtsfolgenbelehrung) lehnt er eine Pflichtver-
zumutbare Arbeit ohne wichtigen Grund ab. letzung
—-> wiederholte Pflichtverletzung (31.16)
Der eHb lehnt ein zumutbares Arbeitsangebot ab und wird deshalb nach Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c sanktioniert. Nach Zugang des Bescheides versaumt
er trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund einen Melde-
termin
—=> keine wiederholte Pflichtverletzung
(2) Grundsatzlich ist jede weitere Pflichtverletzung eine wiederhol- Jahresfrist /
te Pflichtverletzung mit Zahlwirkung (Ausnahme: Pflichtverletzung Zahlwirkung
nach Abs. 2 - siehe Kapitel 3.2). Mit § 31 Abs. 3 Satz 4 wird ledig- (31.17)

lich das Ende der Zahlwirkung festgelegt. Der Beginn des voran-
gegangenen Sanktionszeitraumes ist nur maf3geblich, um das En-
de der Zahlwirkung festzustellen. Alle Ereignisse, die vor dem En-
de der Zahlwirkung liegen, sind daher verscharft zu sanktionieren.
Die Zahlwirkung selbst umfasst einen Zeitraum, der langer als ein
Jahr ist.

Beispiel:

1. Pflichtverletzung (Verletzung einer Pflicht aus EinV) am 13.2.2008; Beginn
des Sanktionszeitraumes: 1.3.2008

2. Pflichtverletzung (Ablehnung Arbeitsangebot) am 20.2.2007

Ende der Zahlwirkung: 28.2.2009, Zeitrahmen: 14.2.2008 — 28.2.2009
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Zu beachten ist, dass jede Sanktion, also auch eine Sanktion we-
gen wiederholter Pflichtverletzung, eine eigene Zahlwirkung (Jah-
resfrist) auslost.
(3) Die Jahresfrist lauft kalendermaRig ab; Unterbrechungen des Unterbre-
Leistungsbezuges wirken sich nicht fristverlangernd aus. chungen
(31.18)
(4) Eine verscharfte Sanktion wegen einer wiederholten Pflichtver- Rechtsfolgen-
letzung setzt voraus, dass der Hilfebedurftige hieriiber belehrt belehrung —
wurde. wiederholte
Pflichtverlet-
Beispiele: zung
a) Arbeitsaufgabe am 15.1.2009, Sanktionsbescheid mit Belehrung vom (31.19)
25.1.2009; am 20.1.2009 Pflichtverletzung aus Eingliederungsvereinba-
rung.
Es liegt keine wiederholte Pflichtverletzung vor, da der Hilfebedlirftige
nicht Uber die Rechtsfolgen belehrt war.
b) Am 15.1.2009 Pflichtverletzung aus EinV; mindliche Belehrung tber die
Rechtsfolgen am gleichen Tag, Sanktionsbescheid ergeht am 10.2.2009.
MaRnahmeablehnung am 25.1.2009.
Es liegt eine wiederholte Pflichtverletzung vor, da Uber alle Rechtsfolgen
belehrt wurde.
3.1  Wiederholte Pflichtverletzung bei Tatbestanden nach
den Absatzen 1 und 4
(1) Weitere Pflichtverletzungen nach den Abséatzen 1 oder 4 fihren Wiederholte

folgende Sanktionen nach sich:

) Erste wiederholte Pflichtverletzung - Minderung des Ar-
beitslosengeldes Il um 60 vom Hundert der maRgeblichen
Regelleistung;

) Jede weitere Pflichtverletzung - Minderung des Arbeitslo-
sengeldes Il um 100 vom Hundert; d. h. der Anspruch (ein-
schlie3lich evil. Mehrbedarfe und KdU) entfallt vollstandig.
Ein méglicher Anspruch auf Leistungen gem. § 23 Abs. 3
bleibt unberihrt, da dieser in der Regel nach Ablauf der
Sanktion bei unveranderter Bedarfslage ohnehin zu gewah-
ren ware.

(2) Bei jeder Pflichtverletzung ist zu prifen, ob sie von der Zahl-
wirkung der vorangegangenen Sanktion erfasst wird. Die festzu-
stellende Minderung des Leistungsanspruchs richtet sich nach der
Hohe der vorangegangenen Sanktion.

Pflichtverlet-
zungen Abs. 1
und 4

(31.20)

Zahlwirkung bei
Sanktion Abs. 1
und 4
(31.21)
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Beispiel:
(PV = Pflichtverletzung)

Feb | Marz | Apr [ Mai [ Juni [ Juli [ Aug [ Sep | Okt | Nov [ Dez [ Jan | Feb | Marz Apr [ Mai
Minderung 30 %

Zahlwirkung Erste Pflichtverletzung
2.PV Mind. 60 % | | | | |
Zahlwirkung Zweite Pflichtverletzung
PV [ |
Innerhalb der Zahl-
wirkung der voran-
gegangenen Sank-
tion

-> Wegfall des
Anspruchs*

* Die Zahlwirkung der ersten Pflichtverletzung ist nicht von Bedeutung. Es ist daher unerheblich das die
3. Pflichtverletzung (= weitere wiederholte) auBerhalb der Zahlwirkung der ersten Sanktion liegt.

Eine weitere Pflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist vom 1. Méarz bis 28. Februar des Folgejahres
fihrt zum Wegfall des Anspruchs.

(3) Die Uberlappung von Sanktionszeitrdumen wegen erster und

erster wiederholter Pflichtverletzung fuhrt nicht zu einer Minde- Uberlappung von
rung, die Uber das fur die erste wiederholte Pflichtverletzung vor- Sanktionszeit-
gesehene Mal} von 60 % hinausgeht. rdumen
(31.22)
Beispiel:

Pflichtverletzung am 5.1.2009; Sanktionsbescheid vom 10.1.2009;
Sanktionszeitraum .vom 1. 2. bis 30.4.2009

Wiederholte Pflichtverletzung am 20.3.2009; Bescheid vom 25.3.2009
Sanktionszeitraum .vom 1. 4. bis 30.6.2009

- Fir den Monat April 2009 (Uberlappungsmonat) betragt die Minderung nur
60 % der mafRgebenden Regelleistung (nicht 60 % plus 30%)

(4) weggefallen Ubergangsrege-
lung

(5) Ab der dritten Pflichtverletzung (= zweite wiederholte) kann un- (31.23)

ter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls die Sanktion selfall - Ermessen

auf eine Minderung um 60 vom Hundert des Regelsatzes begrenzt (31.24)
werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der erwerbsfahige '
Hilfebedurftige nachtraglich bereit erklart, seinen Pflichten nachzu-

kommen.

Der Hilfebedurftige muss glaubhaft darlegen, dass er gewillt ist,
kinftig alles zu tun, um seine Hilfebedurftigkeit zu beenden, wie
z.B.

o einzelnen Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung
kinftig nachzukommen,

o auf Vermittlungsvorschlage unverzuglich zu reagieren und
sich auf die angebotene Stelle zu bewerben bzw. Kontakt mit
Arbeitgebern aufzunehmen,

J kinftig jede zumutbare Arbeitsgelegenheit anzunehmen bzw.
die angebotene anzutreten, sofern dies noch moglich ist.



Hinweise Seite 8

§31

3.2

Wiederholte Pflichtverletzung bei Tatbestdnden nach
Absatz 2

(1) Wiederholte Pflichtverletzungen nach Absatz 2 fihren dazu,
dass sich der Vomhundertsatz der Minderung um jeweils 10 Pro-
zentpunkte gegenuber der vorherigen Minderung erhoht. Eine wie-
derholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn ein vorangegangenes
Meldeversaumnis bereits zu einer Minderung des Anspruchs ge-
fuhrt hat, d. h. ein Sanktionsbescheid bereits bekannt gegeben
wurde. Wird ein Hilfebedurftiger nach einem Meldeversdumnis er-
neut eingeladen, um ihn Uber die Griinde flir sein Nichterscheinen
zu befragen, und er nimmt den zweiten Termin auch nicht wahr, so
liegt keine wiederholte Pflichtverletzung vor. Es handelt sich hier-
bei um zwei ,erste” Pflichtverletzungen

Beispiel:

Meldetermine zum 5.1. und zum 7.1. werden ohne wichtigen Grund versaumt.
Wegen beider Meldepflichtsverletzungen ist der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld Il um jeweils 10 % zu mindern. Die Sanktionszeitraume laufen parallel ab.

(2) Bei der Beurteilung weiterer Pflichtverletzungen ist immer auf
die vorangegangene - bereits vorgenommene - Minderung abzu-
stellen. Wiederholte Pflichtverletzungen haben daher zur Folge,
dass die Minderung des Leistungsanspruchs jeweils um 10 Pro-
zentpunkte hoéher als bei der vorangegangen vorzunehmen ist,
wenn das sanktionsbegrindende Ereignis in eine vorangegangene
Zahlwirkung fallt. Eine wiederholte Verletzung der Meldepflich-
ten kann somit nur vorliegen, wenn Uber die vorangegangene
Meldepflichtsverletzung bereits ein Bescheid zugegangen ist.

Wegen der Uberlappung von Sanktionszeitrdumen gilt Rz. 31.22
sinngemall. Bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen kommt
in Uberlappungsmonaten nur die héhere Minderung zum Tragen.

Beispiel:

(MV = Meldeversdumnis)

Wiederholte
Pflichtverlet-
zungen Abs. 2
(31.25)

Zahlwirkung bei
Sanktionen
Abs. 2

(31.26)

Feb [ Marz | Apr Mai [ Juni [ Juli [ Aug [ Sep | Okt | Nov | Dez | Jan [ Feb | Marz

Apr

Mai

Minderung 10 %

Zahlwirkung Erstes Meldeversaumnis

MV | Mind. 20 % [ [ [ | | | |

Zahlwirkung Zweites Meldeversaumnis

MV | Mind. 30 % [ | [ [ | | | |

Zahlwirkung Drittes Meldeversaumnis

MV’

Es wird unt?rstellt, dass jeweils ein Sanktionsbescheid erlassen wurde. Eine Kumulation der Sanktions-
betrage in Uberlappungsmonaten ist nicht zulassig.
*MV im Mai des Folgejahres (AuRerhalb der vorangegangenen Jahresfrist) > Minderung um 10 %

3.3.

Ergénzende Sachleistungen

(1) Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 30 v. H.
kann der Trager im Rahmen einer Ermessensentscheidung in an-
gemessenem Umfang erganzende Sachleistungen oder geldwerte

Erganzende
Sachleistungen
(31.27)
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Leistungen als Zuschuss erbringen, insbesondere in Form von Le-
bensmittelgutscheinen. Allerdings beziehen sich diese Leistungen
dem Volumen nach ausschlieBlich auf den Uber 30 v. H. hinaus-
gehenden Kirzungsbetrag. Innerhalb dieses Rahmens sind Le-
bensmittelgutscheine auf den fur Ernahrung (ohne Tabakwaren)
und fir Hygiene und Koérperpflege vorgesehenen Anteil der Regel-
leistung zu beschranken. Unabhangig vom Grad der Sanktion
bzw. der Inanspruchnahme von Sachleistungen bleibt der Zugang
des erwerbsfahigen Hilfebedurftigen zu Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit, also auch zu Beratungs- und Betreuungsdienstleis-
tungen, erhalten.

Der fur Erndhrung und fir Hygiene und Korperpflege vorgesehene
Anteil betragt ca. 42 v. H, also rund 151 EUR. In H6he dieses An-
teils multipliziert mit dem 30 v. H. Ubersteigendem Minderungsan-
teil kdbnnen erganzende Sachleistungen gewahrt werden.

In der Summe der verbleibenden Regelleistung und dem Wert der
Sachleistung (Lebensmittelgutschein) soll dem Hilfebedurftigen
mindestens der fur Erndhrung und fir Hygiene und Koérperpflege
vorgesehene Anteil in Héhe von 151 EUR verbleiben.

Beispiele:

Absenkung um 60 % der Regelleistung. Bei einem pauschalierten Bedarf fir Er-
nahrung und fir Hygiene und Korperpflege von 151 EUR ergeben sich
45,30 EUR als Wert einer méglichen Aufstockung (151 EUR x 30 %).

Absenkung um 60 % (Grundpflichtverletzung) + 30 % (Meldepflichtverletzung)
der Regelleistung (2 Sanktionen verlaufen parallel). Bei einem pauschalierten
Bedarf fir Erndhrung und fiir Hygiene und Korperpflege von 151 EUR ergeben
sich 90,60 EUR als Wert einer moéglichen Aufstockung (151 EUR x 60 %).
Verbleibende Regelleistung (35,90 EUR) und Sachleistungen ergeben nur
126,50 EUR. Die Sachleistungen kénnen daher auf 115,10 EUR aufgestockt wer-
den.

Die Hohe der ergéanzenden Sachleistung kann der Anlage 4 ent-
nommen werden.

(2) Der Trager kann wahrend des Sanktionszeitraumes zusatzlich
die Abschlage fir Stromzahlungen in nachgewiesener Hohe als
Zuschuss direkt an den Energieversorger zahlen. Stromschulden
werden so vermieden.

(3) Um zeitnah eine Entscheidung bezuglich ergéanzender Sach-
leistungen oder geldwerter Leistungen als Zuschuss treffen zu
kénnen, ist der erwerbsfahige Hilfebedlrftige bereits in der Anhé-
rung zur Sanktion (§ 24 SGB X) auf die Mdglichkeit der Gewah-
rung erganzender Sachleistungen hinzuweisen. Dem Hilfebedurf-
tigen ist auch zu verdeutlichen, dass Sachleistungen nur gewahrt
werden, wenn er diese begehrt.

In Fallen des Wegfalls des Anspruchs ist darauf hinzuweisen, dass
bei Gewahrung von Sachleistungen auch der Kranken- und Pfle-
geversicherungsschutz erhalten bleibt (vgl. Kap. 3.3 Abs. 6).

Anhdrung
(31.28)

(4) In der Ermessensentscheidung sind insbesondere die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse der sanktionierten Person zu beachten.
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Die Bewilligung von ergénzenden Sachleistungen setzt voraus,
dass dem Hilfebedurftigen weder sofort verwertbares Schonver-
mdgen noch sonstige Einnahmen (auch anrechnungsfreies Ein-
kommen) zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zur Verfigung
stehen.

(5) Wird ein Sanktionsbescheid erlassen, so hat dieser deutlich er-
kennen zu lassen, welche Umstande der Trager bei der Ausibung
des Ermessens berilicksichtigt und wie er diese bewertet hat (§ 35
Abs.1 Satz 3 SGB X).

(6) Soweit bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen der An-
spruch auf Arbeitslosengeld Il um 100 % gemindert wird, entfallt
im Sanktionszeitraum auch die Pflicht zur Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung, weil kein Leistungsbezug vorliegt. Werden
Sach- oder geldwerte Leistungen gewahrt, tritt fir den betreffen-
den Zeitraum Sozialversicherungspflicht wieder ein. Werden keine
Sachleistungen gewahrt, kommt ggf. ein Zuschuss zu den Kran-
ken- und Pflegeversicherungsaufwendungen nach § 26 Abs. 2 und
Abs. 3 analog in Betracht. Der Hilfebedirftige darf nicht auf Leis-
tungen der Krankenhilfe nach dem SGB Xll verwiesen werden.

(7) Fir den Fall, dass der erwerbsfahige Hilfebedlrftige mit min-
derjahrigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt, soll der Trager
in den Grenzen des § 31 Abs. 3 Satz 7 erganzende Sachleistun-
gen oder geldwerte Leistungen erbringen, um zu verhindern, dass
minderjahrige Kinder dadurch Ubermafig belastet werden, dass
das Arbeitslosengeld Il ihrer Eltern oder Elternteile wegen Pflicht-
verletzungen abgesenkt wurde. Es handelt sich hierbei grundsatz-
lich um eine gebundene Ermessensentscheidung, die lediglich in
atypischen Fallen, die sich aufgrund ihrer besonderen Umstande
erheblich vom Regelfall unterscheiden, zu einem abweichenden
Ergebnis flhren kann. In diesen Fallen sind erganzende Sachleis-
tungen auch dann zu gewahren, wenn die zu sanktionierende Per-
son diese - auch nach Hinweisen in der Anhdrung (siehe
Rz 31.28) - nicht ausdricklich begehrt.

Tatbestdnde nach Absatz 4
Verminderung von Einkommen oder Vermégen

(1) Nach § 31 Abs. 4 Satz 1 gelten die Absatze 1 bis 3 entspre-
chend. Die Verminderung von Einkommen und Vermdgen hat die
gleiche Wertigkeit wie eine Pflichtverletzung nach Absatz 1, so
dass die Rechtsfolgen nach den Absatzen 1 und 3 eintreten kon-
nen.

Eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 liegt vor, wenn der
Hilfebedlrftige nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Ein-
kommen oder Vermdégen vermindert und mit seinem Verhalten
zugleich die Absicht verfolgt hat, die Voraussetzungen fiir die Ge-
wahrung oder Erhdhung der Leistungen herbeizufiihren. Hierbei
kommt nur eine direkte Handlung, keine indirekte Minderung (etwa
durch Unterlassung beruflicher Umschulungsmalinahmen) in Be-

Ermessensge-
sichtspunkte
(31.29)

Sozialversiche-
rungspflicht
(31.30)

Eingeschranktes
Ermessen
(31.31)

Absenkung
und Wegfall
Abs. 4
(31.32)
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4.2
42.1

tracht. Dem Vorgehen des erwerbsfahigen Hilfebedirftigen muss
zudem (unmittelbarer) Vorsatz (Wissen und Wollen der Tatbe-
standsverwirklichung) zugrunde gelegen haben; grobe Fahrlassig-
keiti. S. des § 45 Absatz 2 Satz 3 Ziffer 3 des SGB X reicht dage-
gen nicht aus.

(2) Gibt jemand (z. B. ein Bezieher von Arbeitslosengeld) eine be-
stehende, weniger als 15 Stunden wodchentlich umfassende Be-
schaftigung auf, weil ihm der Hinzuverdienst unter den Anrech-
nungsbedingungen des § 30 nicht mehr lohnend erscheint, liegt
ein Sanktionstatbestand nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 vor, wenn der er-
werbsfahige Hilfebedurftige keinen wichtigen Grund fur sein Ver-
halten nachweist. Die Kilindigung der geringfiigigen Beschaftigung
erfolgt in diesem Falle mit dem Ziel, die Voraussetzungen flr eine
Erhdhung des Alg Il herbeizufuhren.

(3) Im Falle des Eintritts einer Sanktion nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 ist
zu priufen, ob ein Ersatzanspruch nach § 34 besteht. Naheres re-
geln die Hinweise zu § 34.

(4) Unwirtschaftliches Verhalten im Sinne der unter § 31 Abs. 4
Nr. 2 genannten Pflichtverletzung liegt dann vor, wenn ein er-
werbsfahiger Hilfebedrftiger unter Berlicksichtigung der ihm
durch die Allgemeinheit gewahrten Hilfe bei allen oder einzelnen
seiner Handlungen jede wirtschaftlich vernlinftige Betrachtungs-
weise vermissen lasst und dadurch weitere Hilfebedurftigkeit aus-
I6st. Der erwerbsfahige Hilfebedurftige ist vorher in jedem Einzel-
fall Uber die ggf. eintretenden Rechtsfolgen zu belehren. In diesem
Zusammenhang ist ihm deutlich aufzuzeigen, dass und wie er sein
unwirtschaftliches Verhalten unterlassen soll.

Sperrzeitsachverhalte nach den Vorschriften des SGB 1l

Bescheid der Agentur fur Arbeit nach § 144 oder § 147 SGB IlI

(1) Die Anwendung des § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe a setzt vor-
aus, dass die Agentur fir Arbeit als der fiir die Arbeitslosenversi-
cherung zustandige Trager bei einem Hilfebedlrftigen mit An-
spruch auf Arbeitslosengeld einen Bescheid nach § 144 oder
§ 147 SGB Il erlassen hat. Auf die Dauer der festgestellten Sperr-
zeit kommt es hierbei nicht an. Der fur die Gewahrung des Alg |l
zustandige Trager ist an diese Feststellung gebunden, da der
nach § 37 SGB X wirksam gewordene Verwaltungsakt Tatbe-
standswirkung entfaltet, solange und soweit er nicht zurlickge-
nommen, widerrufen oder anderweitig aufgehoben wird.

(2) Liegt ein Sanktionstatbestand nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchsta-
be a vor, ist stets zu prifen, ob und inwieweit ein Ersatzanspruch
nach § 34 in Betracht kommt (siehe Kap. 4. 1 Abs. 3).

(3) Der Umfang der Minderung bei festgestellter Sperrzeit betragt
grundsatzlich 30 vom Hundert der mal3geblichen Regelleistung.
Wegen des Verweises in Absatz 4 Satz 1 auch auf die Anwendung

Absichtliche
Aufgabe einer
geringfligigen
Beschaftigung
(31.33)

Ersatzanspruch
gemal § 34
SGB I

(31.34)

Unwirtschaftli-
ches Verhalten
(31.35)

Festgestellte
Sperrzeit
(31.36)
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4.2.2

des § 31 Abs. 2 betragt die Minderung in den Fallen einer Sperr-
zeit wegen Meldeversaumnisses (§ 144 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6
SGB Ill) 10 vom Hundert der mafgeblichen Regelleistung.

(4) Bei Sperrzeiten wegen verspateter Arbeitsuchendmeldung
(§ 144 Abs. 1 Nr. 7 SGB Ill) ist keine Minderung nach § 31 Abs. 4
Nr. 3 Buchstabe a vorzunehmen. Eine Sanktion wurde nur den
Aufstocker betreffen, da eine Person, die bedarfsdeckendes Ar-
beitslosengeld bezieht, wegen einer einwtchigen Sperrzeit kaum
erganzendes Arbeitslosengeld |l beanspruchen dirfte. Selbst
wenn wegen des einwdchigen Ruhens des Arbeitslosengeldes Ar-
beitslosengeld Il beantragt wird, geht die Sanktion nach Ablauf der
Sperrzeit ins Leere und hatte keine Auswirkungen mehr. Bei ei-
nem Aufstocker hingegen kdme es zu einer 3-monatigen Minde-
rung des erganzenden Arbeitslosengeldes Il. Eine Sanktion wirde
daher gegeniiber dem ,Nichtaufstocker eine nicht zu rechtferti-
gende Benachteiligung darstellen.

Sperrzeitfiktion

(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe b liegt
vor, wenn der erwerbsfahige Hilfebedurftige dem Grunde nach die
Voraussetzungen fir den Eintritt einer Sperrzeit nach dem SGB Il
erflllt, die das Ruhen oder Erléschen eines Anspruches auf Ar-
beitslosengeld begrinden wiirde. Im Gegensatz zur Regelung der
Nummer 3 Buchstabe a hat der zustandige Trager der Grundsi-
cherung selbst zu entscheiden, ob und inwieweit die maRgebli-
chen Tatbestandsmerkmale gegeben sind. Wenn die Vorausset-
zungen fur das Ruhen oder Erldschen des Arbeitslosengeldes vor-
liegen, gilt die Rechtsfolge des § 31 Absatz 1 (Minderung um
30 %). Die Durchfihrungsbestimmungen zu den §§ 144 und 147
SGB Il sind entsprechend anzuwenden.

Nicht anwendbar sind § 144 Absatz 1 Ziffer 6 (Sperrzeit bei Mel-
deversaumnis) und 7 (Sperrzeit bei verspateter Arbeitsuchend-
meldung), weil zum einen § 31 Absatz 2 insoweit eine vorrangige
Regelung trifft, und zum anderen das SGB Il keine Verpflichtung
zur frihzeitigen Arbeitsuche kennt.

(2) Von der Vorschrift des § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe b werden
insbesondere Sachverhalte erfasst, bei denen ein Sperrzeittatbe-
stand im Sinne des § 144 Abs. 1 Nr. 1 SGB Il (Sperrzeit bei Ar-
beitsaufgabe) gegeben ist, die Voraussetzungen fiir einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld (z. B. wegen Nichterflllung der An-
wartschaftszeit) aber nicht vorliegen.

(3) Auch in den folgenden Fallen ist die Sanktionierung auf die
Rechtsvorschrift des § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe b zu stitzen:

o Der Hilfebedurftige hat trotz Belehrung Uber die Rechtsfol-
gen eine ihm durch den zustandigen Trager angebotene
Beschaftigung nicht angetreten oder die Anbahnung eines
solchen Beschaftigungsverhaltnisses, insbesondere das

Sperrzeit bei
verspateter Ar-
beitsuchend-
meldung
(31.36a)

Tatbestande
nach 8§ 144/147
SGB Il

(31.37)


http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Geldleistungen/da-alg-p144.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Geldleistungen/da-alg-p147.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Geldleistungen/da-alg-p147.pdf
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5.1

Zustandekommen eines Vorstellungsgespraches, durch
sein Verhalten verhindert (§ 144 Abs. 1 Nr. 2 SGB Ill).
Nicht erfasst sind Stellenangebote Dritter (z. B. Maf3nah-
metrager). Die Ablehnung dieser Angebote stellen nur
dann einen Sanktionsgrund dar, wenn der Hilfebedurftige
sich in einer Eingliederungsvereinbarung verpflichtet, sol-
che anzunehmen und damit ein Verstol3 gegen die Pflich-
ten der Eingliederungsvereinbarung vorliegt (§ 31 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1b).

o Der Hilfebedrftige lehnt ohne wichtigen Grund eine ihm
seitens des zustandigen Tragers angebotene zumutbare
berufliche Bildungsmalnahme ab, obwohl er zuvor Uber
die Rechtsfolgen belehrt wurde (§ 144 Abs.1 Nr. 4 SGB IlII).
Ist die MaRnahme bereits in einer EinV ausreichend kon-
kretisiert, liegt ein Tatbestand nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 Buchstabe c vor.

(4) Die Kapitel 4.1 Abs. 3 und 6 Abs. 4 gelten entsprechend.

Erwerbsféahige Hilfebedurftige im Alter von 15 bis unter
25 Jahren

§ 31 Abs. 5 enthalt eine Sonderregelung fir junge erwerbsfahige
Hilfebedurftige zwischen 15 bis unter 25 Jahren. Der staatlichen
Verpflichtung zur Beschaftigung jugendlicher Menschen (§ 3
Abs. 2) auf der einen Seite, stehen die scharferen Sanktionsrege-
lungen des Absatzes 5 auf der anderen Seite gegentiber.

Erstmalige Pflichtverletzung

(1) Junge erwerbsfahige Hilfebedurftige erhalten bei einer ersten
Pflichtverletzungen nach Absatz 1 oder Absatz 4 mit Ausnahme
der Kosten fir Unterkunft und Heizung keine Geldleistung aus der
Grundsicherung, soweit sie zuvor Uber die Rechtsfolgen belehrt
wurden (§ 31 Abs. 5 Satz 1i. V. m. § 31 Abs. 1). Bei Pflichtverlet-
zungen nach § 31 Absatz 4 ist, ausgenommen der Nummer 2, ei-
ne Rechtsfolgenbelehrung nicht erforderlich. Der Zugang des er-
werbsfahigen jugendlichen Hilfebeduirftigen zu Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit, also auch zu Beratungs- und Betreuungs-
dienstleistungen, wird davon nicht berihrt; dies gilt auch bei Sank-
tionen auf Grund wiederholter Pflichtverletzung (vgl. Kap. 5.2).

(2) MaRgebilich fiir die Feststellung des Alters des Hilfebedrftigen
ist der Tag des sanktionsbegriindenden Ereignisses.

(3) Der Trager soll die angemessenen Kosten flir Unterkunft und
Heizung in dieser Zeit direkt an den Vermieter zahlen.

(4) Da der Alg llI-Anspruch innerhalb des Sanktionszeitraumes
(Kap. 6 Abs. 4) maximal auf die Kosten der Unterkunft und Hei-

Beschrankung
auf Leistungen
nach § 22
(31.38)

Erstmalige
Pflichtverletzung
bei U25

(31.39)

Mal3gebliches
Alter
(31.40)

Einkom-
men/Vermdgen
(31.41)
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5.2

zung beschrankt wird, sind Einkommen und Vermdgen bei diesen
Leistungen zu berlcksichtigen.

(5) Liegt lediglich eine Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 2 vor (Mel-
deversaumnis), wird auch bei jungen erwerbsfahigen Hilfebedirfti-
gen das Arbeitslosengeld Il um 10 v. H. der mallgebenden Regel-
leistung abgesenkt und ggf. der Zuschlag nach § 24 nicht gezahlt.

(6) Bezuglich der Gewahrung erganzender Sachleistungen gilt
Kapitel 3.3 entsprechend.

In analoger Anwendung des § 31 Abs. 3 Satz 7 sollen ergénzen-
de Sachleistungen erbracht werden, wenn der unter 25 Jahre alte
Hilfebedirftige mit minderjahrigen Kindern im eigenen Haushalt
lebt.

Wiederholte Pflichtverletzung

(1) Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 oder 4 fallt
das Arbeitslosengeld Il (einschlieBlich der Kosten der Unterkunft)
vollstandig weg.

(2) Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn sie innerhalb
eines Zeitraumes von einem Jahr seit Beginn des letzten Sankti-
onszeitraumes — auch eines verkirzten (vgl. Kap. 6 Abs. 5) - liegt
(Zahlwirkung). Da jede Sanktion eine neue Zahlwirkung auslost,
fuhrt jede wiederholte Pflichtverletzung zum vollstandigen Wegfall
des Arbeitslosengeldes I, wenn der Beginn des vorangegangenen
Sanktionszeitraumes nicht langer als ein Jahr zurtckliegt.

(3) Eine wiederholte Pflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist ist
nach § 31 Abs. 3 zu beurteilen, wenn der Hilfebedurftige zwi-
schenzeitlich das 25. Lebensjahr vollendet hat. Die wiederholte
Pflichtverletzung hat dann eine Minderung um 60 % der fir den
Hilfebedirftigen maRgebenden Regelleistung zur Folge.

(4) Unter Berucksichtigung des Einzelfalls kann der Trager nach
pflichtgemaliem Ermessen Leistungen flr Unterkunft und Heizung
erbringen. Voraussetzung ist, dass sich der Hilfebedlrftige nach-
traglich bereit erklart, seinen Pflichten nachzukommen. Die Aus-
fuhrungen unter Rz. 31.24 gelten entsprechend. Daneben wird
hier insbesondere die Frage der drohenden Wohnungslosigkeit
entscheidungserheblich sein.

(5) Erganzende Sachleistungen (siehe Kapitel 5.1 Abs. 6) kbnnen
auch bei wiederholter Pflichtverletzung gewahrt werden.

(6) Wiederholte Pflichtverletzungen nach Absatz 2 sind wie in Ka-
pitel 3.2 beschrieben zu ahnden.

Meldever-
saumnis
(31.42)

Sach-und
geldwerte Leis-
tungen
(31.43)

Wegfall des
Alg lI-
Anspruchs
(31.44)

Zahlwirkung
u25
(31.45)

Vollendung 25.
Lj. Innerhalb
Zahlwirkung
(31.46)

KdU im Er-
messen des
Tragers
(31.47)

Pflichtverlet-
zungen nach
Abs. 2
(31.48)
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Eintritt und Dauer

(1) § 31 Abs. 6 bestimmt die Dauer der in den Absatzen 1 bis 5
geregelten Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen. Da die Absen-
kung oder der Wegfall des Arbeitslosengeldes Il Sanktionscharak-
ter hat, ist die Dauer der Rechtsfolge, unabhangig davon, ob die
Pflichtverletzung zwischenzeitlich beendet wurde, auf jeweils drei
Monate festgelegt. In den Fallen der Leistungsabsenkung oder
Streichung besteht kein Anspruch auf ergdnzende Leistungen
nach dem SGB XII.

(2) Ein die Absenkung oder den Wegfall der Leistung feststellen-
der Verwaltungsakt wird mit seiner Bekanntgabe wirksam (§ 37
i. V. mit § 39 des SGB X); die Sanktionen treten grundsatzlich mit
Beginn des Folgemonats ein.

Beispiele:

a) Ein Sanktionsbescheid wird am 29.01.09 erstellt und noch am gleichen Tag
aufgegeben. Am 01.02.09 gilt der Sanktionsbescheid gem. § 37 Abs. 2 Satz 1
SGB X als bekannt gegeben. Der Zugang wird von Hilfebedurftigen nicht bestrit-
ten. Die Sanktionen treten ab Marz 2009 ein.

b) Ein Sanktionsbescheid wird am 28.01.09 erstellt und noch am gleichen Tag
aufgegeben. Am 31.01.09 gilt der Sanktionsbescheid als bekannt gegeben. Der
Zugang wird von Hilfebedurftigen nicht bestritten. Die Sanktionen treten ab Feb-
ruar 2009 ein. Ein ,Verschieben® des Beginns auf den 1.3.2009, weil zum Zeit-
punkt der Bescheiderteilung die Leistungen fiir den Monat Februar bereits ange-
wiesen waren, ist nicht zulassig.

(3) Bei einer Sanktion nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe a beginnt
die Sanktion zeitgleich mit dem Beginn der Sperrzeit oder dem Er-
I6schen des Arbeitslosengeldanspruchs. Der Sanktionszeitraum
betragt unabhangig von der Dauer der Sperrzeit drei Monate und
lauft kalendermafRig ab.

(4) Die Sanktionen wirken ausschlief3lich fur die drei Monate, fur
die sie festgesetzt worden sind. Innerhalb eines Monats kénnen
mehrere Sanktionstatbestande eintreten. Jede Pflichtverletzung
I6st eine Sanktion aus, die jeweiligen Sanktionszeitraume laufen
kalendermaRig ab. Bei einer zwischenzeitlich erneut begangenen
Pflichtverletzung beginnt ein neuer dreimonatiger Zeitraum. Je
nach dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung kann sich dieser an die
ersten drei Monate anschlieRen oder sich teilweise mit ihnen Uber-
schneiden. Wegen der Uberlappung von Sanktionszeitraumen
siehe Rz. 31.22.

(5) Bei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, kann unter Bericksichtigung aller Um-
stédnde des Einzelfalls die Dauer der Sanktion auf sechs Wochen
gemindert werden. Dies gilt sowohl fur Sanktionen nach den Ab-
satzen 1 und 4 als auch nach Absatz 2. Bei einer Verkirzung der
Sanktionsdauer bei Meldeversaumnis ist jedoch ein strenger Mal}-
stab anzulegen.

Dauer
(31.49)

Beginn
(31.50)

Sanktionen nach
Abs. 4 Nr. 3
Buchst. a
(31.51)

Sanktionszeit-
raum
(31.52)

Verkiurzung
des Sanktions-
zeitraums bei
U?25

(31.53)
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Auch bei einer Sanktion wegen wiederholter Pflichtverletzung ist
eine Verkurzung moglich.
Ermessensrelevante Tatbestande (beispielhaft):

Verhalten des Hilfebedurftigen (zeigt sich nach Ablehnung
einer Beschaftigung doch arbeitsbereit, akzeptiert Einglie-
derungsvereinbarung; Bereitschaft, Eigenbemiihungen
nachzuweisen),

Alter des Hilfebedurftigen (Minderjahrige, die die Tragweite
ihres Verhaltens nicht erkannt haben — Minderjahrigen-
schutz).

Ermessensrelevante Tatbestdnde bei Pflichtverletzungen nach
Absatz 2 (beispielhaft):

Alter des Hilfebedurftigen (Minderjahrige, die die Tragweite
ihres Verhaltens nicht erkannt haben — Minderjdhrigen-
schutz),

schwerwiegende personliche Griinde.

(6) Eine Verkirzung des Sanktionszeitraumes von 3 Monaten auf
6 Wochen ist auch moglich, wenn Uber den Eintritt der Sanktion
bereits ein Bescheid erlassen wurde und der Hilfebedurftige nach-
traglich Grinde vortragt, die eine geringere Sanktion rechtfertigen.

Verklrzung
einer bereits
beschiedenen
Sanktion
(31.54)
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Beispiele fur den Eintritt von Sanktionen:

¢ Sanktion nach § 31 Abs. 1: z. B. Ablehnung einer zumutbaren Ar-
beit

e Sanktion nach § 31 Abs. 2: Nichtbefolgung einer Meldeaufforde-
rung

Beispiel 1:

1) Sanktion nach § 31 Abs. 1:
Der Verwaltungsakt wird am 14.01.09 wirksam (§§ 37, 39 SGB X)
-> Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom
01.02.09 bis 30.04.09.

2) Sanktion nach § 31 Abs. 2:
Der Verwaltungsakt wird am 13.01.09 wirksam.
- Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom
01.02.09 bis 30.04.09.

3) Sanktion nach § 31 Abs. 1:
Der Verwaltungsakt wird am 19.02.09 wirksam.
- Der dreimonatige Zeitraum umfasst damit die Zeit vom
01.03.09 bis 31.05.09.

Die Sanktionen wirken sich auf den von den Sanktionen betroffenen
Hilfebedrftigen wie folgt aus:

Jan. Feb. Marz April Mai

Abs. 1 30 % 30 % 30 %
105,30 EUR | 105,30 EUR | 105,30 EUR
Abs. 2 10 % 10 % 10 %
35,10 EUR 35,10 EUR 35,10 EUR

Abs. 1 60 % 60 % 60 %

210,60 EUR | 210,60 EUR | 210,60 EUR

Gesamt 140,40 EUR | 245,70 EUR | 245, 70EUR | 210,60 EUR

Die Sanktionszeitraume nicht gleichartiger Pflichtverletzungen laufen paral-
lel ab. Uberlappen sich die Sanktionszeitraume gleichartiger Pflichtverlet-
zungen, so wirkt im Uberlappungsmonat nur die Sanktion wegen der wie-
derholten Pflichtverletzung. Bei parallelen Sanktionszeitrdumen sind die
Minderungsbetrage zu addieren.

Beispiel 2:

Der erwerbsfahige Hilfebedurftige C. erhalt fur sich, die Ehefrau und
2 minderjahrige Kinder (5 und 7 Jahre) seit dem 1.9.2008 Alg
II/Sozialgeld. Neben der Regelleistung nach § 20 wird fir C auch ein
Mehrbedarfszuschlag wegen kostenaufwandiger Erndhrung nach
§ 21 Abs. 5 gewahrt.

Ohne nahere Angabe weigert sich C. im Monat Januar 2009 die Er-
fullung der in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Eigen-
bemihungen nachzuweisen. Sanktionsbescheid am 09.02.09.
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Weiterhin versaumt er es schuldhaft, sich am 31.01.09 bei dem zu-
standigen Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende (ARGE) zu
melden. Bescheid Uber Meldeversaumnis am 05.03.09.

Am 25.02.09 lehnt C. ohne wichtigen Grund eine ihm seitens der
ARGE angebotene zumutbare Arbeit ab. Sanktionsbescheid am
30.03.09.

Zudem kommt er am 28.02.09 einer schriftlich ergangenen Aufforde-
rung der ARGE, sich zu einem psychologischen Untersuchungster-
min einzufinden, vorsatzlich nicht nach. Bescheid Uber Meldever-
saumnis am 31.03.09.

Am 23.04.09 lehnt C. wiederum ohne wichtigen Grund eine angebo-
tene zumutbare Beschéaftigung ab. Sanktionsbescheid am 02.05.09.

SchlieBRlich versdaumt er am 15.07.09 erneut einen Meldetermin bei
der ARGE. Auch in diesem Falle steht ihm fir sein Verhalten kein
wichtiger Grund zur Seite. Bescheid Uber Meldeversdumnis am
20.08.09.

Uber die Rechtsfolgen ist C. jeweils belehrt worden.

Daraus ergeben sich rein rechnerisch (ggf. unter Wegfall des Zu-
schlags nach § 24) folgende Minderungszeitraume und -betrage.

02/09 | 03/09 | 04/09 05/09 06/09 07/09 | 08/09 | 09/09

10/09

11/09

12/09

30 % 30 % 30 %
94,80 94,80 94,80
EUR EUR EUR

10 % 10 % 10 %
31,60 31,60 31,60
EUR EUR EUR

60 % 60 % 60%
189,60 | 189,60 | 189,60
EUR EUR EUR

Abs. 2

10 % 10 % 10 %
31,60 | 31,60 | 31,60
EUR EUR EUR

Abs. 3
i.V.m.
Abs. 1

Wegfall des gesamten
Anspruchs

Abs. 3

20 %

20 %

20 %

i. V.m. 64,60

Abs. 2

EUR

64,60
EUR

64,60
EUR

Gesamt

94,80 | 126,40 | 252,80 | Wegfall des gesamten 64,60
EUR EUR EUR | Anspruchs EUR

64,60
EUR

64,60
EUR

Die Sanktionszeitrdume nicht gleichartiger Pflichtverletzungen laufen paral-
lel ab. Uberlappen sich die Sanktionszeitraume gleichartiger Pflichtverlet-
zungen, so greift im Uberlappungsmonat nur die Sanktion wegen der wie-
derholten Pflichtverletzung. Bei parallelen Sanktionszeitraumen sind die
Minderungsbetrage, nicht die Prozentwerte, zu addieren.
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Beispiel 3:

Regelsatz vom 1.3.2009 bis 30.6.2009: 316 EUR; ab 1.7.2009 we-

gen Auszugs der Partnerin 359 EUR.

1. Pflichtverletzung am 3.5.2009, Bescheid vom 15.5.2009 fuhrt zu

einer Minderung von 30 % von 316 EUR (= 94,80 EUR) fur die Mo-

nate Juni, Juli und August 2009.

2. Pflichtverletzung am 3.7.2009, Bescheid vom 15.7.2009 flhrt zu

einer Minderung von 60 % von 359 EUR (= 215,40 EUR) fur die Mo-
nate August, September und Oktober 2009.

§ 31 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09
30% | 30% | 30%
Abs. 1 9480 | 94,80 | 94,80
EUR| EUR| EUR
. 60% | 60% | 60%
ﬁgg' i V. 21540 | 215,40 | 21540
: EUR| EUR| EUR
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Wiederholte Pflichtverletzungen innerhalb der Jahresfrist

1. Pflichtverletzung am 10.01.2007
| >Sanktionszeitraum vom 01.02.2007 — 30.04.2007
| > Minderung um 30 % der Regelleistung
| > Jahresfrist / Zahlwirkung 01.02.2007 — 31.01.2008

2. Pflichtverletzung (= 1. wiederholte) am 20.07.2007
| >Sanktionszeitraum vom 01.08.2007 — 31.10.2007
| - Minderung um 60 % der Regelleistung
| > Jahresfrist / Zahlwirkung 01.08.2007 — 31.07.2008

3. Pflichtverletzung (= weitere wiederholte) am 05.02.2008
| ©Sanktionszeitraum vom 01.03.2008 — 31.05.2008
| > Wegfall des kompletten Alg Il-Anspruchs
| > Jahresfrist / Zahlwirkung 01.03.2008 — 28.02.2009

4. Pflichtverletzung (= weitere wiederholte) am 01.07.2008
| ©>Sanktionszeitraum vom 01.08.2008 — 31.10.2008
| > Wegfall des kompletten Alg Il-Anspruchs
| > Jahresfrist / Zahlwirkung

5. Pflichtverletzung (= erneute erste) am
| >Sanktionszeitraum vom 01.09.2009 — 30.11.2009
| - Minderung um 30 % der Regelleistung
| > Jahresfrist / Zahlwirkung 01.09.2009 — 31.08.2010
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Ubersicht Uiber die Hohe der Sanktionsbetrage

Hohe der ungeminderten Regelleistung in EUR

Sanktion in %

100% | 359 | 90% | 323 | 80% | 287

Minderungsbetrag ungerundet in EUR

10 35,90 32,30 28,70
20 71,80 64,60 57,40
30 107,70 96,90 86,10
40 143,60 129,20 114,80
50 179,50 161,50 143,50
60 215,40 193,80 172,20
70 251,30 226,10 200,90
80 287,20 258,40 229,60
90 323,10 290,70 258,30
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Berechnung der Gutscheinhdhe bei Sanktionen*

Regelleistung: 359 (100%)

Anteil fur Erndhrung und Korperpflege: 151

Hohe der Sanktion
(Minderung Regel-
leistung)

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

verbleibende Re-
gelleistung

215,40

179,50

143,60

107,70

71,80

35,90

Gutschein

15,10

30,20

45,30

60,40

75,50

90,60

105,70

verfligbare Leis-
tung

230,50

209,70

188,90

168,10

147,30

126,50

105,70

Fehlbetrag zum
Anteil Erndhrung
und Kérperpflege

3,70

24,50

45,30

Gesamtgutschein-
héhe

15,10

30,20

45,30

60,40

79,20

115,10

151,00

Regelleistung: 323 (90%)

Anteil fir Ernahrung und Korperpflege: 151

Hohe der Sanktion
(Minderung Regel-
leistung)

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

verbleibende Re-
gelleistung

193,80

161,50

129,20

96,90

64,60

32,30

Gutschein

15,10

30,20

45,30

60,40

75,50

90,60

105,70

verfiigbare Leis-
tung

208,90

191,70

174,50

157,30

140,10

122,90

105,70

Fehlbetrag zum
Anteil Ernahrung
und Kérperpflege

10,90

28,10

45,30

Gesamtgutschein-
héhe

15,10

30,20

45,30

60,40

86,40

118,70

151,00

Regelleistung: 287 (80%)

Anteil fir Ernahrung und Korperpflege: 151

Hohe der Sanktion
(Minderung Regel-
leistung)

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

verbleibende Re-
gelleistung

172,20

143,50

114,80

86,10

57,40

28,70

Gutschein

15,10

30,20

45,30

60,40

75,50

90,60

105,70

verfiigbare Leis-
tung

187,30

173,70

160,10

146,50

132,90

119,30

105,70

Fehlbetrag zum
Anteil Erndhrung
und Kérperpflege

4,50

18,10

31,70

45,30

Gesamtgutschein-
hoéhe

15,10

30,20

45,30

64,90

93,60

122,30

151,00

*Alle Betrage sind in EUR angegeben.




	Wesentliche Änderungen
	Gesetzestext
	§ 31 Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des befristeten Zuschlages
	§ 69 Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Inhaltsverzeichnis
	Hinweise
	0. Allgemeines
	1. Sanktion mit Absenkung um 30 vom Hundert
	1.1 Grundsätze
	1.2 Sanktionstatbestände nach Absatz 1
	1.3 Beurteilung eines wichtigen Grundes

	2. Absenkung um 10 vom Hundert
	3. Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung
	3.1 Wiederholte Pflichtverletzung bei Tatbeständen nach den Absätzen 1 und 4
	3.2 Wiederholte Pflichtverletzung bei Tatbeständen nach Absatz 2
	3.3. Ergänzende Sachleistungen

	4. Tatbestände nach Absatz 4
	4.1 Verminderung von Einkommen oder Vermögen
	4.2 Sperrzeitsachverhalte nach den Vorschriften des SGB III
	4.2.1 Bescheid der Agentur für Arbeit nach § 144 oder § 147 SGB III
	4.2.2 Sperrzeitfiktion


	5. Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Alter von 15 bis unter 25 Jahren
	5.1 Erstmalige Pflichtverletzung
	5.2 Wiederholte Pflichtverletzung

	6. Eintritt und Dauer

	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4

